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Die fortschreitende digitale Transformation aller 
Wirtschaftsbereiche – und insbesondere des Dienst-
leistungssektors – stellt Gewerkschaften als zentrale 
Akteure der Mitbestimmung zunehmend infrage. Der 
Anteil an Menschen, denen Arbeit als Auftrag über 
Onlineplattformen vermittelt wird (Plattformarbei-
tende), wächst. Doch Gewerkschaften sind aufgrund 
ihrer Ausrichtung auf traditionelle Leitsektoren und 
abhängig Beschäftigte nicht auf die Anforderungen 
dieser Zielgruppe ausgerichtet. Dennoch besteht in 
besonderem Maße auch für Plattformarbeitende der 
Bedarf an einer Interessenvertretung. Es entstehen 
einerseits neue digitale Formen der Interessenvertre-
tung (Labour-Tech-Lösungen), andererseits sind die 
Gewerkschaften gefragt, zielgerichtete digitale Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote für Plattformar-
beitende zu entwickeln.

Die deutschen Gewerkschaften haben dies erkannt 
und bieten entsprechende Unterstützungsangebote 
an oder kooperieren mit Initiativen von Plattformar-
beitenden. Dabei werden vor allem webbasierte Lö-
sungen genutzt (soziale Netzwerke, Messengerdiens-
te). Die so entstehenden neuen Organisationsformen 
sind hochgradig flexibel und stehen damit im Gegen-
satz zu traditionellen Organisationsformen der etab-
lierten Gewerkschaften.

Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen, Platt-
formarbeitende sowie Forschungsinstitute äußern in 
der Debatte zu diesem Thema sehr unterschiedliche 
Ansichten über den notwendigen Regulierungsbedarf. 
Erste regulierende Maßnahmen sind auf europäischer 
Ebene erfolgt. Eine Umsetzung in nationales Recht 
steht noch aus.

Hintergrund und Entwicklung

Die Bedeutung des Dienstleistungssektors nimmt seit der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu: Etwa 70 % der 
Beschäftigten sind mittlerweile in diesem Sektor tätig 
(Jürgens et al. 2017, S. 23 ff.). Seit ca. 10 Jahren kann be-
obachtet werden, dass zunehmend Dienstleistungen über 
digitale Plattformen angeboten und vermittelt werden 
(Apt et al. 2016, S. 7). Eine Reihe technischer Innovationen 
hat zu einer ubiquitären Präsenz solcher Plattformunter-
nehmen geführt, darunter maßgeblich die zunehmende 
Verbreitung des Internets und Innovationen im Bereich 
der Datensammlung, -analyse und -verarbeitung. Digita-
le Plattformunternehmen nutzen technische Kapazitäten, 
um große Datenmengen zu sammeln, zu strukturieren und 
auszuwerten, die mit den Entwicklungen in der Chip- und 
Speichertechnologie rasant ansteigen.

Ebenfalls in den letzten 10 Jahren haben sich Smart phones 
als ein primäres Mittel zur Interaktion und Kommunikation 
durchgesetzt. Damit ist ein technisches Endgerät mit mul-
tipler Funktionalität entstanden, mit dem mithilfe zahlrei-
cher Softwareapplikationen (Apps) verschiedene Nutzerbe-
dürfnisse befriedigt werden können: Von der Nutzung von 
Messengerdiensten, dem Zugriff auf soziale Netzwerke bis 
hin zur Buchung von Dienstleistungen ist das Smartphone 
eine der hauptsächlich genutzten Schnittstellen zwischen 
Mensch und Internet (Frees/Koch 2018).

Digitale Plattformen setzen an dieser Schnittstelle an und 
ermöglichen einerseits den Anbietenden von Produkten 
und Dienstleistungen einen niedrigschwelligen Zugang 
zur Zielgruppe. Andererseits erleichtert die Nutzung der 
Plattformdienste auch der Nachfrageseite die Befriedi-
gung von Informations-, Kommunikations- und Konsum-
bedürfnissen. Digitale Plattformunternehmen verfügen im 
Gegensatz zu anderen Unternehmen im Produktions- und 
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Dienstleistungssektor nicht über materielle Produktions-
faktoren. Das Buchungsplattformunternehmen Airbnb z. B. 
unterhält – im Gegensatz zu seinen Wettbewerbern aus der 
Hotel- und Tourismusbranche – keine eigenen Unterkünfte. 
So muss Airbnb keine neuen Hotels errichten, um die Kapa-
zitäten zu erhöhen (Herda et al. 2018, S. 3). Verfügbares Ka-
pital kann so in den Ausbau der Plattform gesteckt werden 
kann. Auf diese Weise lassen sich Skaleneffekte realisieren.

Innovative Geschäftsmodelle mit Auswirkungen auf 
 Arbeitsformen
Technische Innovationen sind nur ein Aspekt der Verbrei-
tung digitaler Plattformen. Auch darauf aufbauende Ge-
schäftsmodelle haben zu einer zunehmenden Nutzung 
von Plattformen geführt und die Entstehung sogenannter 
Plattformunternehmen begünstigt. Zu den bekanntesten 
gehören die US-amerikanische Konzerne Google, Amazon, 
Facebook und Apple (kurz GAFA). Aufgrund der Marktan-
teile und der Wirtschaftskraft von Plattformunternehmen 
wird seit einigen Jahren auch von einer Plattformökonomie 
gesprochen, in der diese Unternehmen maßgebliche Fak-
toren des Wirtschaftssystems sind (BMWi 2016a, S. 20 ff.). 
Die Geschäftsmodelle von Plattformunternehmen basie-
ren wesentlich auf der Verfügbarkeit von Informationen, 
Dienstleistungen oder Produkten, die von Nutzerinnen und 
Nutzern nachgefragt und oftmals zeitnah bzw. sogar in 
Echtzeit bereitgestellt werden können. Plattformunterneh-
men sind dabei häufig lediglich Vermittler zwischen An-
bieter und Nachfrager und verfügen als solche nicht über 
die notwendigen Ressourcen, um Dienstleistungen, Pro-
dukte und Informationen selbst zu erzeugen. Ihren Umsatz 
erzielen sie unter anderem durch Vermittlungsgebühren. 
Das unternehmerische Risiko, aber auch die Kosten für die 
Erbringung von Dienstleistungen bzw. die Erzeugung von 
Produkten und Informationen werden nicht von den Platt-
formunternehmen selbst getragen (Schneider-Dörr 2019, 
S. 12 f.). Ein weiterer wirtschaftlicher Faktor sind die von 
den Plattformunternehmen gesammelten Daten: Facebook 
und Google z. B. erwirtschaften ihre Umsätze hauptsächlich 
durch den Verkauf von Werbeanzeigen, die auf Basis der 
gesammelten Nutzerdaten auf sehr genau eingrenzbare 
Zielgruppen zugeschnitten werden können (BMWi 2016a, 
S. 35; Herda et al. 2018, S. 6). 

Die Auswirkungen der Etablierung von Plattformunter-
nehmen sind vielfältig: Neben Konsequenzen für Anbie-
ter (z. B. Erschließung neuer Märkte und Kundengruppen) 
und Nachfrager (z. B. mehr verfügbare Informationen und 
Dienstleistungen) entstehen auch neue Formen digita-
ler bzw. hybrider Arbeit. Dies wird besonders deutlich am 
Beispiel sogenannter Crowd-, Click- oder Gigworker, also 
Dienstleistern für Klein- und Kleinstaufträge, die unab-
hängig von Unternehmen Dienstleistungen für Kunden 
der Plattformunternehmen erbringen. Beispiele solcher 
Dienstleistungen sind Programmiertätigkeiten im IT-Be-
reich, Übersetzungs- oder Gestaltungsdienstleistungen so-
wie die Erzeugung von Webinhalten etc.

Die Aufträge für Click- und Crowdworker können in der Re-
gel mithilfe digitaler Arbeitsmittel erfüllt werden. Zum Teil 
reicht für die Erledigung die Nutzung des Smartphones 
aus. Dies bedeutet, dass die räumliche Distanz zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer wächst: Crowd- und 
Clickworker können ortsflexibel und weitestgehend un-
abhängig von den üblichen Betriebsabläufen – und damit 
auch zeitunabhängig – tätig sein.

Als Gigwork werden hingegen Arbeitsformen bezeichnet, 
bei denen die Arbeit ortsabhängig stattfindet. Dies ist etwa 
bei Essenslieferdiensten, Fahrdiensten oder im Gastgebe-
werbe der Fall (Baethge et al. 2019, S. 12 ff.). Für die Ver-
richtung der Arbeit ist häufig ein mobiles Endgerät mit 
Internetzugang zentrale Voraussetzung. Die Lieferanten 
des Essenslieferdienstes Lieferando erhalten ihre Aufträge 
z. B. über eine entsprechende App des Plattformbetreibers, 
analog zu den Kunden des Lieferdienstes, die ihre Bestel-
lungen ebenfalls per App tätigen. Durch die Plattform wird 
eine Art von Transparenz geschaffen: Kunden können quasi 
in Echtzeit ihre Lieferung verfolgen und den Bezahlvorgang 
ebenfalls über die App abwickeln. Gleichzeitig entstehen 
dadurch aber auch Kontrollmöglichkeiten für den Plattform-
betreiber: Die einzelnen Arbeitsschritte der Plattformarbei-
tenden können analysiert und mit den von Kundinnen und 
Kunden vorgenommenen Bewertungen zusammengeführt 
werden, sodass eine hochgradig individualisierte Leistungs- 
bzw. Arbeitserfassung möglich wird (HBS 2018).

Unklares Begriffsverständnis
Das Phänomen der Plattformarbeit ist bislang nur schwer 
zu fassen, weil eine einheitliche Begriffsdefinition für diese 
neue Form der Arbeit noch fehlt. Gebräuchlich sind unter 
anderem Plattform- bzw. Klickarbeit als Sammelbegriffe, 
die sowohl Crowd- als auch Gigwork umfassen (Baethge 
et al. 2019). Dementsprechend ist eine empirische Ausein- 
andersetzung mit diesem Phänomen nur eingeschränkt 
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möglich, sodass Aussagen über die Art (Voll- oder Teilzeit-
beschäftigung), Verbreitung, Bedeutung und zukünftige 
Entwicklung dieser neuen Form der Arbeit nur mit Vorbe-
halt formuliert werden können. Erste Erhebungen kommen 
auf einen Anteil von bis zu 4,8 % Plattformarbeitern un-
ter der wahlberechtigten deutschen Bevölkerung (Serfling 
2018, S. 16 f.), das entspricht ca. 3 Mio. Personen (Bundes-
wahlleiter 2017).

Ein Risiko, das aus dieser neuen Form digitaler Arbeit re-
sultiert, ist die unzureichende Absicherung der Plattform-
arbeitenden in wirtschaftlicher, sozialer sowie rechtlicher 
Hinsicht (Apt et al. 2016, S. 7). Wirtschaftlich geht es bei 
Crowdwork oft um Kleinstaufträge, die zu geringen Fest-
preisen entlohnt werden. In sozialer Hinsicht arbeiten 
Crowdworker unabhängig vom eigentlichen Unternehmen, 
allein und örtlich abgetrennt, werden also nicht Teil des 
sozialen Gefüges im Unternehmen. Rechtlich können sie 
sich nicht auf ein Beschäftigungsverhältnis mit Urlaubsan-
spruch oder Kündigungsschutz etc. berufen.

Weil dem Phänomen, vor allem mit Blick auf mögliche Risi-
ken und daraus entstehenden politischen Handlungsbedarf, 
eine große Bedeutung beigemessen wird, diskutieren Be-
troffene und Gewerkschaften verstärkt über die Fragen von 
Mitbestimmung und Interessenvertretung für Plattformar-
beiterinnen und -arbeiter. Um der räumlichen und sozialen 
Distanz zwischen den Arbeitenden zu begegnen, wird nach 
neuen Formen der Interaktion und Interessenorganisation 
gesucht, die eine adäquate Vernetzung zwischen betroffe-
nen Plattformarbeitenden ermöglichen. Dabei spielen vor 
allem digitale Formate eine Rolle, die ortsungebundene 
Kommunikation und Koordination der Plattformarbeiten-
den erlauben (The Economist 2018). Beispiele sind unter 
anderem die Internetseiten coworker.org (The Economist 
2018; Start 2013), turkerview.com und youtubersunion.org, 
die vor allem als Kommunikations- und Informationskanä-
le dienen. Diese Initiativen werden erst seit Kurzem auch 
unter dem Stichwort Labour Tech zusammengefasst (The 

Economist 2018). Jedoch findet sich keine einheitliche De-
finition. Das den folgenden Ausführungen zugrundeliegen-
de Begriffsverständnis lautet wie folgt: Labour Tech ist ein 
Sammelbegriff, der die zuvor genannten digitalen Forma-
te für Plattformarbeitende umfasst. Digitale Formate bzw. 
Angebote können Interaktionsräume sein, mit denen ein 
Informationsaustausch ermöglicht, Transparenz gefördert 
und Koalitionsbildung zwecks Vertretung gemeinsamer In-
teressen unterstützt werden (The Economist 2018).

Stärkung von Crowd- und Gigworkern in der Plattform-
ökonomie notwendig
Zur künftigen Entwicklung und der damit verbundenen 
Bedeutung von Plattformarbeit gibt es bislang wenig be-
lastbare Befunde (Greef/Schroeder 2017, S. 70 ff.). Dennoch 
weisen verschiedene Untersuchungen darauf hin, dass eine 
Stärkung der Interessensvertretung der Plattformarbeiten-
den eine im Wesentlichen ungelöste Herausforderung ist. 
Sollten sich erste Schätzungen als korrekt erweisen, dann 
könnte aufgrund der positiven Aspekte – selbstbestimmtes 
Arbeiten, Orts- und Zeitunabhängigkeit, aber auch niedrige 
Hürden für Menschen, die es auf klassischen Arbeitsmärk-
ten schwer haben – die Zahl der Plattformarbeiter zuneh-
men (Serfling 2018, S. 16).

Durch neue Formen digitaler Arbeit ändern sich auch in 
rechtlicher Hinsicht die Arbeitsverhältnisse. Plattformar-
beiter befinden sich oft in einem hybriden Status zwischen 
Selbstständigkeit und einem Beschäftigungsverhältnis, 
das sich auch als „abhängige Selbstständigkeit“ (Haipeter/ 
Hoose 2019, S. 3) bezeichnen lässt. Wenngleich eine ab-
hängige Selbstständigkeit nicht die einzige Form von Be-
schäftigungsverhältnis ist, so ist doch gerade dieser hyb-
ride Status für die Diskussion über die Nutzung digitaler 
Technologien zur Interessenvertretung relevant, weil darin 
die größten Risiken für Plattformarbeiter gesehen werden. 

Aus Arbeitnehmenden werden dabei zunehmend Arbeits-
kraftunternehmen, ein Prozess, der auch als Subjektivie-
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rung von Arbeit interpretiert wird. Einerseits entstehen 
für den Einzelnen dadurch neue Handlungs- und Gestal-
tungsspielräume, in denen Arbeitszeit und -ort frei einge-
teilt werden können. Andererseits ist damit die Risikoüber-
nahme verbunden, denn unternehmerische, rechtliche und 
zum Teil auch soziale Risiken werden auf den Plattformar-
beitenden übertragen, ohne mit entsprechenden Absiche-
rungsmechanismen verbunden zu sein (D’Anna-Huber/Rey 
2016, S. 8). Auch sind Plattformarbeitende z. B. zur Einhal-
tung allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB) verpflich-
tet, die in einigen Fällen die Vernetzung mit anderen Platt-
formarbeitenden untersagen, sodass eine Selbstorganisa-
tion durch die Plattformunternehmen unterbunden wird 
(Greef/Schroeder 2017, S. 76).

Jüngste Befunde zu deutschsprachigen Crowdsourcingplatt-
formen zeigen, dass Plattformunternehmen durchaus ein 
Eigeninteresse daran haben, den registrierten Arbeitskräf-
ten Partizipationsmöglichkeiten einzuräumen. So stellt die 
Beteiligung von Crowdworkern für die Plattformbetreiben-
den ein Mittel zur Bindung an die eigene Plattform und zur 
Vermeidung des Übertritts zu Konkurrenzfirmen dar. Doch 
fokussiert das Communitymanagement von Plattformun-
ternehmen derzeit offenbar zuvorderst auf die Gestaltung 
von Arbeitsprozessen; diese stellt lediglich eine Maßnahme 
im Rahmen freier unternehmerischer Entscheidungen dar 
und kein Mitbestimmungsinstrument im eigentlichen Sinne. 
Ebenfalls bleibt die Frage ungeklärt, wie sich in heteroge-
nen Communities Mehrheiten bilden und wie Minderhei-
tenschutz gewährleistet werden kann (Gegenhuber 2019).

Vor allem die Fragen der sozialen Absicherung im Digital-
zeitalter (Weber 2019) und einer Ausweitung bzw. Selbst- 
und Reorganisation von Mitbestimmung für Plattformar-
beiter (Greef/Schroeder 2017) werden wissenschaftlich 
aus verschiedenen Blickwinkeln untersucht. Es lässt sich 
jedoch kein Konsens darüber feststellen, ob, und wenn ja, 
welcher gesetzliche Regelungsbedarf besteht. In Bezug auf 

das Thema der sozialen Absicherung im Digitalzeitalter 
zeichnet sich jedoch als Kernfrage ab, ob gezielt ein neues 
System sozialer Absicherung geschaffen werden muss. Mit 
der Künstlersozialkasse existiert ein vergleichbarer Fall, 
indem eine gesonderte Absicherung für eine Berufsgruppe 
geschaffen worden ist.

Grassroots-Initiativen und Gewerkschaften als Formen 
der Interessenvertretung
Erste Beispiele für das Entstehen neuer Formen der Interak-
tion und Interessenvertretung finden sich bereits in den frü-
hen 2010er Jahren: Aufgrund von Limitierungen, die durch 
existierende digitale Kommunikationskanäle bestanden, z. B. 
das soziale Netzwerk Facebook und der Messengerdienst 
WhatsApp, konnten Maßnahmen zur Organisation von Inte-
ressenvertretung nicht direkt auf diesen Wegen umgesetzt 
werden. Als Konsequenz daraus entstanden gezielt Weban-
gebote (coworker.org), die dazu dienten, die Forderungen 
von Plattformarbeitenden zu bündeln und in Form von Peti-
tionen über soziale Netzwerke zu verbreiten, um Unterstüt-
zung zu generieren (The Economist 2018).

Die Nutzung sozialer Medien zur Organisation von Arbeit-
nehmerinteressen in der Plattformökonomie ist in der Ver-
gangenheit in Deutschland vor allem bei arbeitsrechtlichen 
Auseinandersetzungen zwischen plattformbasierten Liefer-
diensten (Deliveroo und ehemals Foodora, jetzt Lieferando) 
und deren Dienstleistern ersichtlich geworden. Streikaufru-
fe und -organisation wurden mittels Kampagnen in sozialen 
Netzwerken unterstützt, sodass öffentlicher Druck entste-
hen konnte (Kramer 2017; Schneider-Dörr 2019, S. 86).

Bei derartigen Auseinandersetzungen können zwei Grup-
pen von treibenden Akteuren unterschieden werden: Zum 
einen gehen solche Initiativen (Streiks, Demonstrationen 
etc.) von den Plattformarbeitern selbst aus (Kramer 2017; 
The Economist 2018; Stehle 2018). Zum anderen haben 
auch die deutschen Gewerkschaften frühzeitig auf die Ent-
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wicklungen im Kontext der Plattformökonomie reagiert. 
Seit 2012 setzt sich beispielsweise die Gewerkschaft 
 ver. di mit der neuen Form des Arbeitens auseinander und 
hat sich öffentlich positioniert (ver.di 2012). Angestoßen 
wurde dies durch eine strategische Entscheidung des Soft-
wareunternehmens IBM, mit der eine Crowdworkingplatt-
form etabliert werden sollte (Kwasniewski 2012). Infolge 
der Beschäftigung mit neuen Formen der Arbeit hat ver. di 
ein Onlineberatungsangebot (www.ich-bin-mehr-wert.de) 
realisiert, das sich an Crowdworker und Soloselbstständi-
ge richtet und regelmäßig online wie offline Vernetzungs-
möglichkeiten bietet, z. B. Netzwerkkonferenzen und Be-
ratungsangebote (Schneider-Dörr 2019, S. 86).

2015 gründete die IG Metall ihrerseits die Initiative 
faircrowd.work mit dem Ziel, Hintergrundinformationen zu 
Plattformen, eine Überprüfung von AGB und individuelle 
Unterstützung anzubieten (Schneider-Dörr 2019, S. 85). Ein 
Jahr darauf erarbeitete die IG Metall gemeinsam mit inter-
nationalen Partnergewerkschaften aus Österreich, Schwe-
den, Dänemark, den USA und Kanada die Frankfurter Erklä-
rung, in der Anforderungen mit Blick auf faire Bezahlung, 
Transparenz und die Etablierung von Schlichtungsverfahren 
gestellt werden (Haipeter/Hoose 2019, S. 9; HK et al. 2016). 

Seit 2016 sind die Implikationen der Digitalisierung in 
Bezug auf Veränderungen in der gewerkschaftlichen Mit-
bestimmung auch im fachöffentlichen Diskurs sichtbar: Im 
Ergebnispapier der Arbeitsgruppe „Rechtliche Rahmenbe-
dingungen“ der Plattform Industrie 4.0 wird potenzieller 
Anpassungsbedarf für die Gewerkschaftsarbeit benannt 
(BMWi 2016b, S. 28), in einer Studie von TA-Swiss wird un-
ter anderem eine mögliche Erweiterung des Aufgabenbe-
reichs traditioneller Gewerkschaften erörtert (D’Anna-Hu-
ber/Rey 2016, S. 27). 

Erste Kooperationen von Plattformarbeiterinitiativen und 
etablierten Gewerkschaften
Initiativen der Plattformarbeitenden und der Gewerkschaf-
ten verlaufen nicht immer parallel, sondern sind auch 

durch Kooperationen zwischen beiden Akteursgruppen ge-
kennzeichnet:

 ¡ Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) 
unterstützte eine Klage von Deliveroo-Betriebsräten, 
nachdem deren Verträge nicht verlängert wurden 
(Schneider-Dörr 2019, S. 86). 

 ¡ NGG berät auch die Initiatoren von „Liefern am Limit“ – 
einer Facebookinitiative von Essenslieferanten, die 
Transparenz über die Arbeitsbedingungen herstellen 
möchte –, insbesondere bei der Betriebsratsgründung 
(Haipeter/Hoose 2019, S. 17).

 ¡ Unter dem Namen FairTube kooperiert eine Vereini-
gung von Nutzenden der Internetplattform YouTube mit 
der IG Metall. Auch hier geht es neben der Klärung von 
Fragen rund um die Datenschutz-Grundverordnung vor 
allem um die Beantwortung der Frage, ob die Ersteller 
von Inhalten für YouTube nicht auch als Arbeitnehmer 
der Plattformunternehmen angesehen werden müssen 
(Chen 2019).

Diesen Kooperationen ist gemein, dass hier etablierte 
gewerkschaftliche (Organisations-)Strukturen auf neue, 
insbesondere in sozialen Netzwerken entstehende Zu-
sammenschlüsse treffen. So unterscheidet sich beispiels-
weise die YouTubers Union von der IG Metall unter ande-
rem dadurch, dass bei dem Zusammenschluss über soziale 
Netzwerke eine Mitgliedschaft nicht vorausgesetzt und 
entsprechende Mitgliedsbeiträge nicht erhoben werden. 
Es stellt sich die Frage, welche Bedeutung diesem Zusam-
menschluss im Vergleich zur IG Metall beigemessen wird 
und welche Durchsetzungsfähigkeit er erreichen kann.

Gesellschaftliche und politische Relevanz

Gesellschaftliche Folgen
Bereits 2016 hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB 
2016) davor gewarnt, dass mit der Ausbreitung der Platt-
formökonomie die Entstehung eines digitalen Prekariats 
voranschreitet. Diese Gefahr besteht, wenn das im Rah-
men von Plattformarbeit erwirtschaftete Einkommen 
nicht zur Deckung der Lebenshaltungskosten reicht und 
Plattformunternehmen keine Form sozialer Absicherung 
anbieten, die Plattformarbeitenden jedoch anstreben, ih-
ren Lebensunterhalt größtenteils aus Kleinstaufträgen zu 
bestreiten.

Ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess zur Neude-
finition des Arbeits- und Betriebsbegriffs ist bereits im 
Gang. Bislang liegen jedoch nur vorläufige begriffliche 
Neufassungen vor (Bayreuther 2019; BMWi 2016b). Die 
Begriffsklärung soll dazu beitragen, arbeitsrechtliche und 
arbeitspolitische Fragen zu klären (Bayreuther 2019). Al-
lein begriffliche Klärungen greifen jedoch zu kurz, wenn 
die eventuell daraus entstehenden Rechtsansprüche von 
den Plattformarbeitenden anschließend nicht geltend ge-
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macht werden können, weil etwa der Klageweg umständ-
lich und mit großen Hürden verbunden ist.

Für die betroffenen Akteure – Plattformunternehmen und 
-arbeitende – bedeutet dies eine weiterbestehende rechtli-
che und damit verbunden auch wirtschaftliche sowie sozia- 
le Unsicherheit. Obschon Gewerkschaften als zentrale po-
litische Akteure ihrerseits bereits Handlungsbedarf erkannt 
haben, sehen Arbeitgeberverbände keinen zusätzlichen Re-
gelungsbedarf (Greef/Schroeder 2017). Für Gewerkschaften 
besteht unabhängig von dieser Konflikt linie die Chance, mit 
eigenen unterstützenden Angeboten an Plattformunterneh-
men und Plattformarbeitende heranzutreten und in Koope-
ration mit Initiativen der Plattformarbeitenden einer abneh-
menden Bedeutung von Gewerkschaften entgegenzuwirken.

Ökonomische Folgen
Mittelfristig ist davon auszugehen, dass ein vollständiger 
Übergang der Dienstleistungsvermittlung hin zu Platt-
formen stattfinden wird (Apt et al. 2016, S. 7). Konsoli-
dierungstendenzen kann es dabei sowohl aufseiten der 
Dienstleistungsanbieter als auch bei den vermittelnden 
Plattformbetreibenden geben. Schon heute ist der Wett-
bewerb von Plattformunternehmen nicht nur geprägt von 
der technischen Infrastruktur, sondern auch von Netzwer-
keffekten. Darunter versteht man den Sachverhalt, dass 
der Nutzen der Plattform mit jedem zusätzlichen Nutzer 
steigt, wodurch bereits große Plattformunternehmen wei-
ter wachsen (BMWi 2016a, S. 5).

Wirtschaftlich bietet Plattformarbeit auch für Unterneh-
men, die selbst keine Plattformbetreiber sind, Potenzial. So 
könnten kleine und mittlere Unternehmen das begrenzte 
Fachkräftepotenzial ausgleichen, indem sie einzelne Auf-
gaben über Crowdworkingplattformen einkaufen und da-
mit letztlich auf ein globales Fachkräftereservoir zurück-
greifen (BMAS 2017, S. 13). Arbeitnehmerseitig stellt insbe-
sondere Crowdworking hingegen eine potenziell erhebli-
che Veränderung der Arbeitsmarktstruktur dar. So führt die 
weitgehende Ortsungebundenheit der Arbeitsverrichtung 
dazu, dass Crowdworker in Deutschland in Konkurrenz zu 
Menschen in Ländern mit erheblich geringerem Einkom-
mensgefüge treten. In diesem Zusammenhang wird die 
mögliche Gefahr des Lohndumpings diskutiert (BMAS 2017, 
S. 13 ff.). Tatsächlich deuten jüngste Befunde jedoch darauf 
hin, dass das Bedrohungspotenzial in Deutschland gegen-
wärtig noch verhältnismäßig gering ist. So sind rund 99 % 
aller Plattformarbeitenden lediglich im Nebenerwerb als 
solche tätig. Fast zwei Drittel aller Plattformarbeitenden 
sind mit dieser Form der Arbeit außerdem zufrieden. Viele 
von ihnen nutzen diese Form des Nebenerwerbs vor allem 
zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Baethge 
et al. 2019, S. 6). Dennoch scheint es nicht ausgeschlossen, 
dass sich perspektivisch insbesondere bei Crowdworkern 
die Vorzüge durch größere Flexibilität relativieren, sollte 
ein erhebliches Überangebot von Arbeit durch internatio-
nale Konkurrenz entstehen (BMAS 2017, S. 22).

Diese Entwicklung würde kein gänzlich neues Phänomen 
darstellen. So lässt sich Crowdsourcing als eine neue Er-
scheinungsform des Serviceoffshoring verstehen. Service- 
offshoring und dessen Auswirkungen waren insbesondere 
in den frühen 2000er Jahren vieldiskutierte Phänome (Pi-
sani/Ricart 2016, S. 329). Für beide Phänomene gilt, dass 
„[d]as real verfügbare Arbeitskräftepotenzial“ größer wird 
(Boes et al. 2004, S. 144) und „[g]eographische Entfernun-
gen als ‚natürliche‘ Konkurrenzgrenzen zwischen Produk- 
tionsorten … an Bedeutung“ verlieren. Wie infolge des Ser-
viceoffshoring entzieht sich Arbeit auch durch Crowdwor-
king verstärkt der Organisationsmacht von Gewerkschaf-
ten, weil diese primär national gebunden sind. Anders als 
in den frühen 2000er Jahren bergen digitale Plattformen 
heute eine Chance für Gewerkschaften, über das Vernet-
zungspotenzial sozialer Medien weltweit wirksamer zu ko-
operieren.

Politische Debatte kommt voran
Die Debatte über die Bedeutung von Plattformarbeit und 
den damit verbundenen politischen Handlungsbedarf wird 
auf verschiedenen Ebenen der inländischen und europäi-
schen Politik geführt. Auf der bundespolitischen Ebene hat 
unter anderem das TAB bereits 2016 auf potenziellen Re-
gelungsbedarf neuer Arbeitsformen hingewiesen (Börner 
et al. 2016). 

Sowohl das Bundeswirtschaftsministerium als auch das 
Bundesarbeitsministerium haben ihrerseits Beiträge zur 
Debatte geliefert: Das Ergebnispapier der Arbeitsgruppe 
„Rechtliche Rahmenbedingungen“ der Plattform Indus- 
trie 4.0 weist auf die Erweiterung der betriebsverfassungs-
rechtlichen Bestimmungen hin, um Plattformarbeitende 
in den Schutzbereich des Betriebsverfassungsgesetzes  
(BetrVG) aufzunehmen (BMWi 2016b, S. 28). Im Grünbuch 
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Digitale Plattformen (BMWi 2016a) wurde der Kenntnis-
stand zum Thema zusammengefasst, während im anschlie-
ßend veröffentlichten Weißbuch Digitale Plattformen 
(BMWi 2017) Handlungsempfehlungen zu ordnungspoliti-
schen Gestaltungsansätzen im Kontext einer Digitalpoli-
tik formuliert wurden. Dazu gehören z. B. die Entwicklung 
eines zeitgemäßen Wettbewerbs- und Regulierungsrechts, 
die Erhöhung der Rechtssicherheit bei Datennutzung 
durch Unternehmen, die Umsetzung eines Leitbildes für 
Datensouveränität, die flächendeckende Einrichtung digi-
taler Infrastrukturen sowie die Einrichtung einer staatli-
chen Digitalagentur.

Auch die Crowdsourcingbranche selbst befasst sich ak-
tiv mit der Gestaltung fairer Rahmenbedingungen für 
Plattformarbeitende. Unter Berücksichtigung von Gestal-
tungsvorschlägen der IG Metall stellt der Crowdsourcing 
Verband e. V. (2017) die aktuelle Fassung seines Code of 
Conduct vor, eines Instruments zur Selbstverpflichtung 
der bislang acht unterzeichnenden Plattformunternehmen 
Testbirds, Clickworker, Content.de, Crowd Guru, Streetspotr, 
AppJobber, ShopScout und Bugfinder.

Das Bundesarbeitsministerium hat gezielt die Frage der 
Mitbestimmung adressiert und angekündigt, dass 2019 
eine Auseinandersetzung mit den tatsächlichen und recht-
lichen Gegebenheiten von Vertragsverhältnissen in der 
Plattformökonomie erfolgen wird und daraus abgeleitet 
Handlungsansätze formuliert werden (Bundesregierung 
2019, S. 8). Mit einer entsprechenden Initiative ist für den 
Digitalgipfel der Bundesregierung Ende Oktober 2019 zu 
rechnen. Zu den genauen Inhalten ist bislang nichts be-
kannt geworden (Stand: 15. Oktober 2019).

Darüber hinaus legten die Wissenschaftlichen Dienste 
des Deutschen Bundestages (2017) einen Bericht vor, der 
die arbeits- und sozialrechtliche Stellung von Arbeit in 
der Plattform ökonomie einordnet. Dabei wird die mögli-
che Entwicklung neuer Schutzkonzepte für selbstständig 
tätige Personen in der Plattformökonomie gestreift. Auch 
die im April 2019 bei einer öffentlichen Anhörung vorge-
brachten Stellungnahmen zu einem Gesetzentwurf (Ent-
wurf eines Gesetzes zum Vorschlag für eine Empfehlung 
des Rates zum Zugang zum Sozialschutz für Arbeitnehmer 
und Selbständige) zeigen unterschiedliche Standpunkte 
zu den arbeits- und sozialrechtlichen Fragestellungen auf 
(Ausschuss für Arbeit und Soziales 2019). 

Offen ist bisher, wie weit die Gestaltung des Gesetzes und 
die Berücksichtigung der Handlungsansätze des Bundes-
arbeitsministeriums vorangeschritten sind und wann ein 
entsprechendes Gesetz verabschiedet wird.

Auf der europäischen Ebene hat in den letzten Jahren – 
spätestens seit 2017 – die Auseinandersetzung mit dem 
Thema zugenommen. Konkrete Gestaltungsansätze zu 
„guter Arbeit in der Plattformökonomie“ sind ab 2017 ent-

standen (Biegoń et al. 2017; Risak 2018; Schuster 2018). 
Im Juni 2019 wurde die Richtlinie (EU) 2019/1152 über 
transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in 
der Europäischen Union erlassen. Ob der zuvor identifizier-
te Regelungsbedarf dabei vollständig abgedeckt worden 
ist, ist derzeit noch ungewiss: Die Richtlinie wird erst im 
Laufe der kommenden 3 Jahre in nationales Recht unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Sozialgesetze umgesetzt.

Die politische Aushandlung einer Umsetzung der im Dis-
kurs vorgetragenen Ansätze zur betriebsverfassungsrecht-
lichen Stellung von Crowd- und Gigworkern sowie zur For-
mulierung eines neuen Arbeits- und Betriebsbegriffs ist 
weder auf nationaler noch auf europäischer Ebene abge-
schlossen, da zentrale politische Entscheidungen bislang 
ausstehen.

Mögliche vertiefte Bearbeitung des Themas

Das Phänomen der Plattformarbeit und die damit verbun-
denen Fragen der Mitbestimmung sowie der Organisation 
von Interaktionsformaten und Arbeitnehmervertretung 
sind ein Teil des allgemeinen Digitalisierungsprozesses in 
der Dienstleistungsbranche. Die technische Entwicklung 
von Plattformen, Services sowie Kommunikations- und Or-
ganisationsformen ist kein ausschließlich für Labour Tech 
spezifisches Phänomen, sondern allgemein eine Facette 
der Digitalisierung der Arbeitswelt. Speziell die damit ver-
bundenen Regulierungsfragen wurden bereits an anderer 
Stelle durch die zuständigen Ressorts aufgeworfen und 
werden gegenwärtig bearbeitet, sodass eine Bearbeitung 
durch das TAB keine zusätzlichen Erkenntnisse erwarten 
lässt. Die Abschätzung der zukünftigen Entwicklung ist 
zudem mit Problemen konfrontiert: Zum einen sind ver-
lässliche Aussagen über künftige Entwicklungen von Platt-
formunternehmen nur schwer möglich, da Entscheidungen 
zu zentralen Regulierungsfragen noch nicht getroffen sind. 
Zum anderen ist die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt nur 
schwer zu prognostizieren, sodass auch Aussagen zur künf-
tigen Bedeutung dieses Phänomens für die Volkswirtschaft 
nur unter Vorbehalt zu treffen sind. Dementsprechend ist 
die Bearbeitung von Fragestellungen zu möglichen posi-
tiven und negativen Effekten neuer Organisationsformen 
von Arbeitnehmerinteresse im Digitalzeitalter zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt allenfalls theoretisch möglich.
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